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Karlheinz Ingenkamp

Bebpielefür die Behinderung der Forschungsfreiheit durch die minbterielle Genehmigungs-

praxb

1. Die Erschwerung des Zuganges zum Forschungsfeld durch die seit 1974 erkennbare

Verschärfung von Genehmigungsrichtlinien

In den 50er und 60er Jahren war der Zugang zu den Schulen für die empirische

Schulforschung weitgehend informell durch Vereinbarungen mit lokalen Schulbehörden

möglich. Die zentrale administrative Reglementierung erfolgte erst in der zweiten Hälfte

der 70er Jahre in Zusammenhang mit der stärkeren Disziplinierung der Hochschulen. Das

zeigt die inhaltliche Analyse der Richtünien, die die meisten Bundesländer ab 1974

erlassen haben (vgl. den Abdruck der Richtünien bei Brüsten u. a. 1981).

Nach diesen Richtlinien entscheiden die Behörden „in freiem Ermessen, ob eine

Genehmigung erteilt werden kann. Die Wahrung des Schulfriedens und des ungestörten

Unterrichtsablaufes sind dabei als oberste Grundsätze zu beachten" (NRW). In keiner

Richtlinie wird erwähnt, daß auch das Grundrecht auf Forschungsfreiheit ein erwägens¬

wertes Gut sei, das zu fördern und zu schützen Aufgabe eines Kulturstaates sein sollte. In

keiner Richtlinie ist eine Konsultation von Wissenschaftlern, eine Anhörung von For¬

schern vorgesehen, und auch Eltern, Schüler oder ihre Vertreter werden erst nach erteilter

Genehmigung der Behörde um individuelle Zustimmung gebeten.

In den Richtlinien wird dem Schutz der Schulen vor starker Belastung großer Wert

beigemessen. NRW will sicherstellen, daß sie „nicht an der Verwirklichung der ihnen

übertragenen Aufgaben durch ein Übermaß von Untersuchungen und Befragungen

gehindert, in ihrer Verwaltungskraft nicht überfordert... werden". Die behördeninternen

Untersuchungen werden dabei deutlich privilegiert.

Die Kultusministerien behalten sich auch vor, nur bestimmte Forschungen zuzulassen. In

Berlin kann „die Genehmigung... grundsätzlich erteilt werden, wenn ... die Untersu¬

chung geeignet erscheint, insbesondere einer Verbesserung der Praxis von Unterricht und

Erziehung zu dienen". Bayern fordert, daß „an der Erhebung ein erhebliches pädago¬

gisch-wissenschaftliches Interesse anzuerkennen ist".

Die Genehmigung für den Datenzugang muß einen (Berlin) bis vier Monate (NRW) vor

dem geplanten Untersuchungstermin beantragt werden, und der Antrag muß „alle

Unterlagen" enthalten (vgl. DGfE 1980).

Die Genehmigungsrichtlinien unterwerfen Ziele, Methoden und Pläne der Untersuchung

einer Beurteilung durch dafür nicht kompetente Administratoren. Die unbestimmten

Formulierungen öffnen der Möglichkeit Tür und Tor, unerwünschte Forschungen ohne

differenzierte Begründung abzulehnen. Das ist in der Vergangenheit oft genug geschehen.
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2. Das Überlastungsargument

Die pauschale Behauptung, die Schulen seien überlastet, ist besonders häufig mißbraucht
worden.

In der Dokumentation der DGfE (DGfE 1980) ist nachzulesen, daß die Hamburger Schulbehörde

eine Untersuchung an 2-3 Schulen ablehnte, weil die Schulen durch die Auswirkungen des neuen

Schulgesetzes „zumindest für die nächsten zwei Jahre" in so erhebüchem Umfang belastet seien, daß

sie durch die Untersuchung überfordert wären. Auf die Bitte, diese Entscheidung zu revidieren,
antwortete die Behörde, daß „zum gegenwärtigen Zeitpunkt sämtüche aUgemeinbUdenden Schulen
durch zusätzliche termingebundene Aufgaben derart überlastet sind, daß es nicht verantwortet

werden kann, sie vor Ablauf des Schuljahres 1978/79 in das geplante Forschungsprojekt einzube-

ziehen".

In völhg anderem Zusammenhang schrieb der zuständige Senator dem Untersuchungsleiter, „daß im
Jahre 1977 nur 3 von 42 Untersuchungsanträgen und im Jahre 1978 bisher nur 3 von 32 gestellten
Anträgen abgelehnt wurden" (DGfE 1980, S. 76). Nur durch Zufall ist hier aktenkundig geworden,
daß eine Behörde wahrheitswidrig behauptet, „sämtüche" Schulen seien zu überlastet für Untersu¬

chungen, während tatsächlich in dieser Zeit weniger als 10% der Anträge abgelehnt wurden.

Nachdem das bewiesen war, erfolgte doch noch die Genehmigung, 10'/2 Monate nach dem

Untersuchungstermin. Sie war also praktisch wertlos.

In der gleichen Dokumentation ist nachzulesen, daß das Bayerische Staatsministerium eine Untersu¬

chung wegen der „damit verbundenen Belastung des Unterrichts" untersagte, obwohl die Lehrer der

beteiligten vier Klassen sich bereiterklärt hatten, die 30 Minuten dauernde Fragebogenerhebung nach

dem Unterricht in einer 5. oder 6. Stunde zu beaufsichtigen.

Immer wieder ist nachgewiesen worden, daß Ministerien auf das Überlastungsargument
zurückgreifen, ohne die Schulen überhaupt zu befragen oder dem Forscher die Gelegen¬
heit zur Verhandlung mit Schulen zu geben.

3. Das Argument des mangelnden Erkenntnisgewinns und der Unangemessenheit der

Methoden

Noch deutlicher greifen die Ministerien in den grundrechtüch geschützten Freiheitsraum

ein, wenn sie Zielsetzung und Methoden der Untersuchung beurteilen und darauf

Ablehnungen stützen.

Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Großprojekt der Universität Konstanz

hat das Kultusministerium Baden-Württemberg abgelehnt, weü sich die Schulverwaltung von ihm

keine zusätzlichen Erkenntnisse versprach, „die für die Arbeit der Schulen nützüch sind und Hinweise

für Veränderungen geben können". Der eigentliche Grund wurde einen Satz später deutlich, als das

Kultusministerium feststellte, „daß die Fragen nicht hinreichend aussagekräftig sind und auf ein

vorgegebenes Bild der Schule abzielen" (DGfE 1980, Domnick 1980). Dies ist in den ausführlichen

Darstellungen dieses Falles nachzulesen. Die spätere Genehmigung in Hessen, dessen Schulen

ersatzweise herangezogen werden soUten, konnte das Projekt nicht mehr retten.

Es ist hier nicht notwendig, auf weitere Ablehnungen einzugehen, in denen Ministerien

kein „erhebliches pädagogisch-wissenschaftliches Interesse" an Untersuchungen erken¬

nen konnten, da diese Forschungsbehinderung oft genug belegt ist (vgl. dazu Ingenkamp

1977; DGfE 1980; Avenarius 1980).

4. Das Argument des Persönlichkeitsschutzes

Ministerien greifen auch immer häufiger auf das Argument des ihnen obliegenden
Persönlichkeitsschutzes zurück.
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So woUte z.B. ein Seminar für Soziologie in Rheinland-Pfalz eine „Rauschmittel-Befragung"

durchführen, die Hinweise für die Verbreitung von Rauschmitteln und auf Gründe ihres Konsums

geben soUte. Der Fragebogen soUte über Gymnasien ohne Namensnennung, mit Angabe des

Geschlechts, des Alters in Jahren und der Selbsteinschätzung des väterlichen Berufes (in eine von vier

Gruppen) zur AusfüUung an 3000 Schüler verteilt und in verschlossenen Umschlägen eingesammelt
werden. Das Kultusministerium lehnte am 20.7.1979 die Untersuchung ab, weil „die Eltern kein

Verständnis für Befragungen aufbringen können, bei denen a) kein primäres schuUscües Interesse

besteht und die Schüler nur ,Material' sind, b) .zudringliche' Fragen gesteht werden, insbesondere

auch im Hinbhck auf das Verhältnis zu den Eltern, c) jüngere Schüler auf Probleme gelenkt werden,
die zum großen TeU für sie noch gar nicht bestehen". Außerdem wurde behauptet und von Frau

Launen in der „Rheinpfalz" vom 20.11.1979 wieder betont, daß sich aus der Kombination von

Antworten in jedem FaU die Identität des Schülers feststellen lasse.

Weder Eltern noch Elternbeirat hatten vor der Ablehnung diesen Fragebogen gesehen. Auch die

Datenschutzkommission war nicht befaßt. Von den 13 beanstandeten „zudringlichen" Fragen waren

9 zu Vergleichszwecken emer Befragung des Mainzer Instituts für Rechtsmedizin aus dem Jahre 1972

entnommenworden, derenErgebnisse nach demVorwortderdamaligen Minister Dr. Vogelund Dr.

Geißler „wertvoüe Aufschlüsse" geben und „Maßstäbe" gesetzt hatten. Die Reidentifikation der

Individuen war ohne Straftaten der Wissenschaftler und ohne aufwendige Beschaffung von Zusatz¬

wissen nicht moghch.

Es war kein Zufall, daß die Entscheidung, ob die Fragen „zudringlich" oder „verführe¬

risch" sind, nicht den einzelnen Eltern oder älteren Schülern überlassen wurde. Das

Kultusministerium NRW hat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU am

11.10.1977 erklärt, „daß der Staat als der für die Schule Verantwortliche bei seiner

Entscheidung auch den Schutz des Persönlichkeitsrechts der Betroffenen zu berücksichti¬

gen (hat). Aufgrund des hier bestehenden besonderen Verhältnisses kann er dieses in der

Schule nicht dem einzelnen überlassen" (DGfE 1980, S.120ff.). Auch in ähnlichen

Stellungnahmen des Bayerischen Kultusministeriums wird auf ein „sog. Schulverhältnis"

Bezug genommen. Hier lebt immer noch das von der Rechtsprechung längst abgeschaffte
besondere Gewaltverhältnis fort und führt zu einer verfassungsrechtlich nicht vertretbaren

Bevormundung von Eltern und Schülern sowie zur Verhinderung der Kontaktaufnahme

der Forscher mit den Betroffenen.

5. Die Gefährdung der demokratischen Entwicklung

Aus Zeitgründen konnte nur aufwenige Beispiele verwiesen werden. Forschungsbehinde¬

rungen, die nicht mit den Genehmigungsrichtlinien direkt zusammenhängen, konnten

nicht einmal gestreift werden. Es sollte aber nicht übersehen werden, daß die Ministerien

das Genehmigungsproblem z. T. auch dadurch umgehen, daß sie seit 1970 den Umfang der

weisungsabhängigen Auftragsforschung durch Finanzierung oder eigene Institute außer¬

ordentüch verstärkt haben (Mitter/Weishaupt 1978). Schon heute gibt es Kultusmini¬

sterien, die auf Genehmigungsanträge antworten, die Frage sei bereits durch ein Staatsin¬

stitut untersucht worden und der Ministerialrat XY stehe zur Beantwortung von Fragen
zur Verfügung.

Die erziehungswissenschaftliche Forschung fühlt sich zunehmend im Zugang zum For¬

schungsfeld durch die rücksichtlose Machtausübung der Ministerien behindert. Viele

Forschungsprojekte werden den zu erwartenden Einwänden der Ministerien angepaßt.
Man weicht auf neutralere Themen aus oder man verzichtet auf empirische zugunsten

üterarisch-spekulativer Bearbeitung. Das ist besonders bei Prüfungsarbeiten des Nach¬

wuchses der Fall. Welcher Kandidat kann es schon riskieren, etwa ein Jahr für die

Aufarbeitung des Forschungsstandes und die Untersuchungsplanung zu investieren, um
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dann nach 3-12 Monaten in einem Satz zu erfahren, daß seine Untersuchung nicht

genehmigt wurde. Da kann ihm schon aus Zeitgründen auch kein Verwaltungsgericht
helfen. Gleiches gilt mit nur geringen Abweichungen für die termingebundene Drittmittel¬

forschung.

So erklärt sich das verbreitete Gefühl, administrativer Willkür hilflos ausgeliefert zu sein.

Es wird objektiv dadurch bestärkt, daß sich die Administration auf dem Wissenschaftlern

zugängüchen Feld der Argumentation nicht stellt. Zu keinem der vielen publizierten und
dokumentierten Fälle der Forschungsbehinderung hat die Verwaltung in öffentlicher

Publikation Stellung genommen. Die Verwaltung argumentiert nicht, sie entscheidet mit

wenigen Sätzen meist ohne nähere Begründung.

Die obrigkeitsstaatüche Tradition unserer Verwaltung wirkt in diesem Bereich kaum

gemildert fort. Forschung und von der Untersuchung Betroffene sind keine Partner,
denen man selbstgewählte Interessenvertreter und geregelte Konsultation zugesteht. Sie

sind Objekte, über deren Anträge man nach eigenem Ermessen entscheidet und deren

Persönlichkeitsrecht man besser schützen kann als sie selbst. Für die demokratische

Entwicklung, für die eine unabhängige Wissenschaft unverzichtbar ist, wirkt sich diese

Einstellung verhängnisvoll aus.
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